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sie nicht übereinstimmen. Die Angabe des Wochentages 
bei Chindasvinds Regierungsantritt, welche durch dieselbe 
leichte Correctur richtig zu stellen ist, wie eine Zahlen­
angabe gegen Ende der Notiz, erweckt durchaus den Ein­
druck, dass hier gleichzeitige Aufzeichnungen zu Grunde 
liegen. Auch die interessante Angabe über den Ort der 
Erhebung Chindasvinds ist schwerlich spätere Erfindung. 
Die Angabe des Tages, an welchem Chindasvind die Regie­
rung antrat, stimmt nun genau zu der Angabe der Hs. D über 
die Dauer der Alleinregierung dieses Königs. Diese wurde 
beendigt durch die Erhebung Reccessvinds zum Mitregenten 
und König am 20. Januar 649. Ziehen wir von diesem 
Tage die Dauer der Alleinregierung Chindasvinds nach 
der gemeinen Lesart des Katalogs mit 6 Jahren, 8 Monaten 
und 20 Tagen ab, so ergiebt sich als Anfang der 30. April 
642; ziehen wir dagegen nach der Lesart von D 6 Jahre, 
9 Monate und 3 Tage ab, so kommen wir genau auf den 
in jener Notiz genannten Tag, den 17. April 642.

648 J. 0 M. 20 T. (= 649 Jan. 20).
— 6 „ 8 „ 20 „
~ 641 J. 4 M. 0 T. = 642 Apr. 30.

648 J. 0 M. 20 T. (= 649 Jan. 20).
- 6 „ 9 ,, 3 „

641 J. 3 M. 17 T. = 642 Apr. 17.
Wie nun in dem anderen Falle, wo die Hs. D eine 

unzweifelhaft richtige, von der der übrigen Hss. abweichende 
Lesart bot, doch auch die gemeine Lesart eine richtige 
Zeitangabe enthielt, die nur einen anderen Termin zum 
Ausgangspunkt nahm, so möchte ich auch hier der auf 
den 30. April 642 führenden Lesart neben der auf den 
17. April führenden ihre Berechtigung nicht bestreiten.

Wie später Egica fern von der Hauptstadt erhoben 
wurde, dann aber sofort mit den Grossen nach Toledo auf­
brach, um dort die Salbung zu empfangen, so wird auch 
der in einer entfernten Provinzstadt erhobene Chindasvind 
sich zunächst nach Toledo begeben haben zu einer viel­
leicht ebenfalls durch Salbung vollzogenen feierlichen Ein­
führung in die Königswürde. Diese kann sehr wohl am 
30. April stattgefunden haben, am 13. Tage nach seiner 
Erhebung zu Pamplona. Die Rechnung der Regierungs­
zeit nach der Salbung, die wir auch bei Ervig finden, 
kann jener anderen Lesart zu Grunde liegen.

Wird die Notiz der Madrider Isidorhandschrift be­
züglich Chindasvinds durch die Lesart der Hs. D gestützt, 
so gewinnt damit auch die gleich genaue Angabe über 


